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Aufgrund von § 8 Absatz 5 Satz 1 in Verbindung mit 
§ 12 Absatz 3 Satz 1, § 12 Absatz 6 Satz 7 und § 
19 Absatz 1 Satz 2 Nummer 10 Landeshochschul-
gesetz Baden-Württemberg (im Folgenden LHG) 
vom 1. Januar 2005 (GBl. S. 1), das zuletzt geän-
dert worden ist durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
17. Dezember 2020 (GBl. S. 1204) hat der Senat 
der Pädagogischen Hochschule Weingarten in sei-
ner Sitzung am 14. Dezember 2021 die Satzung 
über die Verpflichtung zur Angabe von personenbe-
zogenen Daten sowie über die Verarbeitung von 
personenbezogenen Daten zur Erfüllung der Aufga-
ben der Hochschule beschlossen. 
 
 
 
 
I. Anwendungsbereich und Grundsätze 
 
§ 1 Anwendungsbereich 
 
(1)  Die Satzung regelt die Verpflichtung zur An-

gabe von personenbezogenen Daten, ein-
schließlich der Vorlage- und Mitteilungspflich-
ten, von Studienbewerberinnen und 
Studienbewerbern, aktuellen und ehemaligen 
Studierenden, Prüfungskandidatinnen und Prü-
fungskandidaten, Doktorandinnen und Dokto-
randen, Habilitandinnen und Habilitanden, 
Gasthörerinnen und Gasthörern, aktuellen und 
ehemaligen Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
von Kursen der Akademie für wissenschaftliche 
Weiterbildung der PH Weingarten, Hochbegab-
ten i.S.v. § 64 Abs. 2 LHG sowie von externen 
Nutzerinnen und Nutzern der Hochschuleinrich-

tungen sowie die Verarbeitung von personen-
bezogenen Daten durch die Hochschule im 
Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung. 

(2)  Die Verpflichtung zur Angabe von personenbe-
zogenen Daten und zur Erteilung von Auskünf-
ten sowie die Verarbeitung von personenbezo-
genen Daten durch die Hochschule aufgrund 
anderer rechtlicher Bestimmungen, insbeson-
dere der EU-Datenschutzgrundverordnung, des 
Landeshochschulgesetzes, des Landesdaten-
schutzgesetzes, des Landesarchivgesetzes 
und des Hochschulstatistikgesetzes, bleiben 
unberührt. 

 
(3)  Die Verarbeitung personenbezogener Daten 

zum Zwecke der Qualitätssicherung gem. § 5 
LHG regelt die Hochschule gesondert. 

 
 
§ 2 Grundsätze  
 
(1)  Die Hochschule verarbeitet nur solche perso-

nenbezogenen Daten, die für die Erfüllung ihrer 
Aufgaben, insbesondere aus § 2 LHG und nach 
Maßgabe des § 12 LHG, erforderlich sind. Da-
tenverarbeitungen, die als bloße Serviceleistun-
gen zu werten sind, erfolgen auf Basis einer 
Einwilligung oder einer vertraglichen Vereinba-
rung.  

 
(2)  Personenbezogene Daten werden vorrangig bei 

den Betroffenen selbst erhoben. Sofern dies 
nicht möglich ist, werden diese über die Daten-
erhebung informiert, es sei denn es gibt rechtli-
che Gründe, die gegen die Information spre-
chen. Dasselbe gilt bei einer zweckändernden 
Nutzung der Daten. 

 
(3)  Die Hochschule kommt gemäß der EU-DSGVO 

ihren Informationspflichten in präziser, transpa-
renter und leicht verständlicher Form nach. 

 
(4)  Personenbezogene Daten dürfen nur von den 

dafür zuständigen Stellen der Hochschule nach 
dienstlicher Weisung oder im Falle einer gesetz-
lichen Verpflichtung zur Verarbeitung verarbei-
tet werden. Um eine unautorisierte Verarbeitung 
zu verhindern, beschränkt die Hochschule den 
Zugang zu personenbezogenen Daten inner-
halb der Hochschule und für Auftragsverarbei-
ter. Weiterhin werden an der Hochschule Maß-
nahmen ergriffen, die die nachträgliche 
Überprüfung und Feststellung gewährleisten, 
ob und von wem personenbezogene Daten er-
fasst, verändert oder gelöscht worden sind. 
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(5)  Personenbezogene Daten sind möglichst früh 
zu anonymisieren, wenn sie über das Ende ei-
nes Verwaltungsvorgangs hinaus ausgewertet 
werden sollen. 

 
 
II. Angabe-, Vorlage-, Nachweis und Mittei-

lungspflichten 
 
§ 3 Angabe- Vorlage-, Nachweis- und Mittei-

lungspflichten von Studienbewerberinnen 
und Studienbewerbern für die Bewerbung 
und Zulassung 

 
(1)  Studienbewerberinnen und Studienbewerber 

haben der Hochschule für die Zulassung fol-
gende personenbezogene Daten anzugeben:  
1. Familienname, 
2. vollständige Vornamen in der Schreibweise 

eines amtlichen Identitätsdokuments, 
3. Geburtsname, wenn abweichend von vor-

gelegten Unterlagen, 
4. Geburtsdatum, 
5. Geschlecht, 
6. Korrespondenzanschrift, 
7. eine gültige E-Mail-Adresse und Telefon-

nummer, 
8. Staatsangehörigkeit, 
9. Hochschulzugangsberechtigung (Art, Jahr 

des Erwerbs, Noten, Ort der Ausstellung); 
bei Erwerb der Hochschulzugangsberechti-
gung außerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland der Staat des Erwerbs, 

10. Studiengang, für den die Zulassung ange-
strebt wird, sowie die angestrebte Ab-
schlussprüfung, das gewünschte Studien-
fach oder die gewünschten Studienfächer 
und die gewünschte Gewichtung des Studi-
enfachs, Angaben zum angestrebten Ein-
stiegssemester,  

11. Vorstudienzeiten, inklusive Angabe des 
Studiengangs und Name der Hochschule 
und abgelegte Prüfungen, sowie bean-
tragte oder beabsichtigte gleichzeitige Zu-
lassung zu einem anderen Studiengang, 

12. Verlust des Prüfungsanspruchs in dem an-
gestrebten oder einem verwandten Studi-
engang bzw. Studienfach,  

13. Dauer, Art und Umfang berufspraktischer 
Tätigkeiten, eines abgeleisteten Dienstes 
vor Aufnahme des Studiums oder beson-
dere Leistungen, Kenntnisse, Fähigkeiten 
und Vorbildungen, soweit diese entweder 
Zulassungsvoraussetzungen sind oder im 
Auswahlverfahren Berücksichtigung finden 
sollen, 

14. Dauer, Art und Umfang eines Arbeits-, 
Dienst- oder Ausbildungsverhältnisses o-
der einer sonstigen beruflichen Tätigkeit 
während des Studiums, 

15. das Vorliegen der für das Studium erforder-
lichen Sprachkenntnisse,  

16. Angaben zum Vorliegen der fachspezifi-

schen Studierfähigkeit, sofern diese Zulas-
sungsvoraussetzung für den angestrebten 
Studiengang ist,  

17. Ergebnis einer erforderlichen künstleri-
schen Aufnahme- bzw. Eingangsprüfung o-
der Sportaufnahme- bzw. Sporteingangs-
prüfung,  

18. Lebenslauf und Motivationsschreiben, falls 
nach der jeweiligen Zulassungssatzung er-
forderlich, 

19. eine für die Dauer des Vergabeverfahrens 
gültige E-Mail-Adresse und Telefonnum-
mer, 

20. im elektronischen Anmelde- oder Bewer-
berportal bei der Registrierung und Anmel-
dung einen Benutzernamen und ein Pass-
wort, die die Studienbewerberin bzw. der 
Studienbewerber selbst festlegt und die der 
Hochschule gegenüber nicht bekanntzuge-
ben sind und 

21. bei Teilnahme der Hochschule mit dem ge-
wünschten Studiengang am Serviceverfah-
ren nach § 7 der Hochschulvergabeverord-
nung die Ordnungsmerkmale, die die 
Studienbewerberin bzw. der Studienbewer-
ber bei der Registrierung bei der Stiftung für 
Hochschulzulassung erhält, insbesondere 
die Identifikationsnummer, die Authentifi-
zierungsnummer und die Identifikations-
nummer der Hochschulzugangsberechti-
gung. 

 
(2)  Die für die Zulassung vorzulegenden Unterla-

gen ergeben sich aus der Zulassungs- und Im-
matrikulationssatzung, in Verbindung mit der je-
weiligen Zulassungssatzung. Die Hochschule 
ist dazu berechtigt, die Vorlage von Originalen 
oder öffentlich beglaubigten Kopien von Unter-
lagen einzufordern. 

 
 
§ 4 Angabe-, Vorlage-, Nachweis- und Mittei-

lungspflichten von Studienbewerberinnen 
und Studienbewerbern für die Immatrikula-
tion als Studierende oder Doktorandinnen 
und Doktoranden  

 
(1)  Studienbewerberinnen und Studienbewerber 

haben der Hochschule zusätzlich zu den nach 
§ 3 anzugebenden Daten für die Immatrikula-
tion folgende weiteren personenbezogenen Da-
ten anzugeben:  
1. Frühere Namen (insbesondere Geburtsna-

men), Geburtsort (bei einem Geburtsort au-
ßerhalb der Bundesrepublik Deutschland 
der Staat des Geburtsortes), weitere 
Staatsangehörigkeit, 

2. Korrespondenzanschrift in Deutschland 
und Heimatanschrift, 

3. Hörerstatus, Art des Studiums, Hochschul-
semester, Fachsemester, Praxissemester, 
Semester an Studienkollegs, Urlaubsse-
mester, Studienunterbrechungen nach Art, 
Dauer und Grund, 
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4. Fakultätszugehörigkeit, 
5. Bezeichnung der bisher besuchten Hoch-

schulen sowie der gleichzeitig besuchten 
weiteren Hochschulen, die an diesen ver-
brachten Studienzeiten und jeweils gewähl-
ten Studiengänge, bei einer Hochschule 
außerhalb der Bundesrepublik Deutschland 
der Staat der Hochschule,  

6. Bezeichnung der Hochschule sowie Se-
mester und Jahr der Ersteinschreibung, bei 
Ersteinschreibung an einer Hochschule au-
ßerhalb der Bundesrepublik Deutschland 
der Staat der Hochschule,  

7. Ort der angestrebten Abschlussprüfung, bei 
einem Ort außerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland der Staat der angestrebten 
Abschlussprüfung, 

8. Art, Fachrichtung, Monat, Jahr soie Note 
und Ergebnis der bisher abgelegten Vor-, 
Zwischen- und Abschlussprüfungen, 

9. Hochschule, an der der vorherige Ab-
schluss erworben wurde, bei Erwerb des 
vorherigen Abschlusses außerhalb der 
Bundesrepublik Deutschland der Staat, in 
dem der vorherige Abschluss erworben 
wurde,  

10. Umstände, die einer Immatrikulation entge-
genstehen können, sind insbesondere  

 Mitgliedschaft in einer anderen Hoch-
schule oder vorangegangener Aus-
schluss als Mitglied einer Hochschule 

 Verbüßung einer Freiheitsstrafe wäh-
rend des Studiums, 

 sonstige öffentlich-rechtliche Vorschrif-
ten oder Verfügungen, die einer Immat-
rikulation entgegenstehen 

11. Versicherungsnummer der zuständigen 
Krankenkasse nach § 199a SGB V,  

12. Nachweis der Entrichtung der fälligen Bei-
träge und Gebühren für die Immatrikulation  

13. Gründe für Ausnahmen zur Gebühren-
pflicht für ausländische Studierende und 
fürs Zweitstudium, soweit diese auf 
Wunsch der Studienbewerberin oder des 
Studienbewerbers Berücksichtigung finden 
sollen, und 

14. Lichtbild. 
 

(2)  Die zur Immatrikulation vorzulegenden Unterla-
gen ergeben sich aus der Zulassungs- und Im-
matrikulationssatzung in Verbindung mit der je-
weiligen Zulassungssatzung. Die Hochschule 
ist dazu berechtigt, die Vorlage von Originalen 
oder öffentlich beglaubigten Kopien von Unter-
lagen einzufordern. 

 
 
§ 5 Angabepflichten für Gasthörerinnen und 

Gasthörer  
 
Der Antrag auf Zulassung als Gasthörerin oder 
Gasthörer muss folgende Angaben enthalten:  
1. Familienname, 
2. vollständige Vornamen, in der Schreibweise 

des amtlichen Identitätsdokuments, 
3. Geburtsdatum, 
4. Korrespondenzanschrift,  
5. Geschlecht, 
6. gewünschte Lehrveranstaltung und Fachrich-

tung mit Einverständnis des Lehrenden und  
7. Staatsangehörigkeit. 
Die Hochschule ist dazu berechtigt, Nachweise 
über die Vorbildung zu erheben sowie sich ein Aus-
weisdokument zum Identitätsnachweis vorlegen zu 
lassen.  
 
 
§ 6 Angabepflicht für Doktorandinnen und 

Doktoranden  
 
(1)  Bei Abschluss der Promotions- und Betreu-

ungsvereinbarung haben Doktorandinnen und 
Doktoranden der Hochschule folgende perso-
nenbezogene Daten anzugeben:  
1. Familienname, 
2. vollständige Vornamen, in der Schreib-

weise des amtlichen Identitätsdokuments, 
3. Korrespondenzanschrift, 
4. E-Mail-Adresse,  
5. jeweilige Familienname, Vorname, An-

schrift, E-Mail-Adresse und Telefonnum-
mer der Betreuerinnen und Betreuer, 

6. Arbeitstitel der Dissertation, 
7. Bearbeitung des Vorhabens als Einzelfor-

schungsvorhaben, Anbindung an eine For-
schungsgruppe, im Rahmen eines For-
schungsvorhabens/Drittmittelprojektes 
oder im Rahmen eines Promotions- oder 
Forschungs- und Nachwuchskollegs. Bei 
Anbindung an eine Forschungsgruppe, ein 
Forschungsvorhaben/Drittmittelprojekt o-
der Promotions- bzw. Forschungs- und 
Nachwuchskollegs ist der Name der 
Gruppe, des Projekts oder Kollegs anzuge-
ben, 

8. Art der Dissertation (insbesondere, ob es 
sich um eine Monographie oder um eine 
publikationsorientierte Dissertation han-
delt); bei publikationsorientieren Dissertati-
onen die Publikationsstrategie, 

9. Datum, bis zu dem die Annahme als Dok-
torandin bzw. Doktorand bei der Fakultät 
beantragt wird, 

10. Geplante Dauer des Promotionsvorhabens 
in Jahren, Monat und Jahr des geplanten 
Abschlusses des Promotionsvorhabens 

11. Abstand der regelmäßigen Betreuungsge-
spräche zwischen Doktorandin bzw. Dokto-
rand und Betreuerinnen und Betreuer, 

12. Abstand der regelmäßigen Berichterstat-
tung der Doktorandin/des Doktoranden an 
die Betreuerinnen und Betreuer über die 
Dissertation 

13. individuelles Studien- und Weiterqualifizie-
rungsprogramm 

14. ggf. individuelle Absprachen zur Promoti-
onsvereinbarung. 
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(2)  Bei der Beantragung der Annahme als Doktor-
andin bzw. Doktorand haben Doktorandinnen 
und Doktoranden der Hochschule folgende per-
sonenbezogene Daten anzugeben: 
1. Familienname, 
2. vollständige Vornamen, in der Schreib-

weise des amtlichen Identitätsdokuments, 
3. Korrespondenzanschrift, 
4. E-Mail-Adresse privat, E-Mail-Adresse an 

der Hochschule, Telefonnummer,  
5. Geschlecht 
6. Geburtsdatum, Geburtsort 
7. Staatsangehörigkeit, weitere Staatsange-

hörigkeit 
8. Bundesland, Kreis und Jahr des Erwerbs 

sowie Art der Hochschulzugangsberechti-
gung, bei Erwerb der Hochschulzugangs-
berechtigung außerhalb der Bundesrepub-
lik Deutschland Jahr und Staat des 
Erwerbs, 

9. Bezeichnung der Hochschule sowie Se-
mester und Jahr der Ersteinschreibung für 
ein Studium, bei Ersteinschreibung an einer 
Hochschule außerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland Semester, Jahr, Name und 
Staat Hochschule, 

10. ggf. Nachweis des Eignungsfeststellungs-
verfahrens, 

11. Art, Fach, Monat und Jahr des zur Promo-
tion berechtigenden, bereits abgelegten 
Prüfungsabschlusses sowie Prüfungserfolg 
und Gesamtnote abgelegter Prüfungen,  

12. Hochschule, an der der vorherige Ab-
schluss erworben wurde, bei Erwerb des 
vorherigen Abschlusses außerhalb der 
Bundesrepublik Deutschland der Staat, in 
dem der vorherige Abschluss erworben 
wurde, 

13. Thema der Promotion, 
14. angestrebter akademischer Grad (Dr. phil. 

oder Dr. paed.), 
15. Art der Dissertation (insbesondere, ob es 

sich um eine Monographie oder um eine 
publikationsorientierte Dissertation han-
delt). 

16. Titel, Name, Vornamen und Hochschule 
von Erst- und Zweitbetreuung 

17. Promotionsfach 
18. Art der Registrierung als Promovierende 

bzw. Promovierender (insbesondere Erst-
registrierung, Neuregistrierung, aktive Fort-
setzung, Unterbrechung, Beurlaubung, er-
folgreicher Abschluss der Promotion, 
Abbruch der Promotion), 

19. Erklärung über frühere Promotionsversu-
che 

20. Immatrikulation als Promotionsstudierende 
bzw. Promotionsstudierender, 

21. Datum des Promotionsbeginns (Zeitpunkt 
der Annahme als Doktorandin bzw. Dokto-
rand), 

22. Teilnahme an einem strukturierten Promoti-
onsprogramm,  

23. Beschäftigungsverhältnis an der Hoch-
schule und 

24. Exposé zum Promotionsvorhaben 
25. Führungszeugnis / Auszug aus der Strafre-

gister 
26. Promotionsleistung (Disputation oder Rigo-

rosum)  
27. Erklärung über laufende strafrechtliche Er-

mittlungsverfahren  
28. Lebenslauf mit Darstellung des wissen-

schaftlichen Bildungsgangs 
 
(3)  Die von den Doktorandinnen und Doktoranden 

im Einzelnen vorzulegenden Unterlagen für die 
von ihnen angestrebte Promotion werden in der 
Promotionsordnung aufgeführt. Die Hochschule 
ist dazu berechtigt, die Vorlage von Originalen 
oder öffentlich beglaubigten Kopien von Unter-
lagen einzufordern. 

 
 
§ 7 Angabepflicht für Bewerberinnen und Be-

werber bei der Akademie für wissenschaft-
liche Weiterbildung. 

 
(1)  Personen, die an Weiterbildungskursen an der 

Akademie für wissenschaftliche Weiterbildung 
teilnehmen möchten, sind verpflichtet, bei der 
Anmeldung folgende Daten anzugeben:  
1. Familienname, 
2. vollständige Vornamen, in der Schreib-

weise des amtlichen Identitätsdokuments, 
3. Geburtsname 
4. Geburtsdatum, 
5. Geburtsort, 
6. Korrespondenzanschrift,  
7. Anrede, 
8. E-Mail-Adresse, 
9. Telefonnummer, 
10. gewünschtes Angebot,  
11. (Ausbildungs-/Studien-)Abschluss, inklu-

sive Nachweis, 
12. Art und Dauer der Berufstätigkeit, 
13. Arbeitgeber. 

 
(2)  Die Hochschule ist dazu berechtigt, Nachweise 

über die Vorbildung zu erheben sowie sich ein 
Ausweisdokument zum Identitätsnachweis vor-
legen zu lassen.  

 
 
§ 8 Angabepflicht für externe Nutzerinnen und 

Nutzer der Hochschuleinrichtungen  
 
(1)  Externe Nutzerinnen und Nutzer der Hochschu-

leinrichtungen haben der Hochschule für die Er-
teilung einer Nutzungsberechtigung für die je-
weilige Hochschuleinrichtung folgende 
personenbezogene Daten anzugeben:  
1. Familienname, 
2. vollständige Vornamen, in der Schreib-

weise des amtlichen Identitätsdokuments, 
3. Geschlecht 
4. Geburtsdatum, 
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5. Korrespondenzanschrift und 
6. E-Mail-Adresse bzw. Telefonnummer. 
 

(2)  Die Hochschule ist dazu berechtigt, sich ein 
Ausweisdokument zum Identitätsnachweis vor-
legen zu lassen.  

 
 
§ 9 Rückmeldung 
 
Bei der Rückmeldung haben die Studierenden der 
Hochschule folgende personenbezogene Daten an-
zugeben:  

 Nachweis über die Entrichtung der Beiträge und 
Gebühren oder Bankdaten bzw. Mandatsertei-
lung für Lastschrifteinzugsverfahren. 

 
 
§ 10 Prüfungsanmeldung  
 
(1)  Erfolgt eine verbindliche Prüfungsanmeldung 

durch eine Anmeldung zu der Prüfung seitens 
der Prüfungskandidatinnen und Prüfungskandi-
daten, fragt das Anmeldeformular in Abhängig-
keit von der durchgeführten Prüfung maximal 
folgende Daten ab, welche von den Prüfungs-
kandidatinnen und den Prüfungskandidaten an-
zugeben sind: 
1. Familienname, 
2. vollständige Vornamen, in der Schreib-

weise des amtlichen Identitätsdokuments, 
3. Matrikelnummer,  
4. Studiengang bzw. Studienfach, 
5. Namen der Prüferin oder des Prüfers bzw. 

der Betreuerin oder des Betreuers,  
6. Veranstaltungs- und / oder Prüfungsbe-

zeichnung,  
7. Datum der Prüfung, 
8. Bezeichnung und Art der Prüfung, 
9. bei studienrelevanten Auslandsaufenthal-

ten: dortige Hochschule bzw. Organisation, 
Stadt und Staat 

10. bei Promotionen: Art der Promotion, Titel 
der Dissertation, Datum der Zulassung zur 
Prüfung, Datum der mündlichen Prüfung 
(Disputation), Name, Hochschule und Kon-
taktdaten der Betreuerin oder des Betreu-
ers (Erst- und Zweitbetreuerin bzw. Erst- 
und Zweitbetreuer), der Gutachterinnen o-
der Gutachter und der Mitglieder der Prü-
fungskommission, Datum der Publikation, 
Datum der Aushändigung der Promotions-
urkunde, 

11. bei Anmeldung zu einer Abschlussarbeit 
(Bachelor-, Masterarbeit): Thema der Ar-
beit,  

12. Datum der Ausgabe des Themas und der 
voraussichtlichen Abgabe, Name der Be-
treuerin oder des Betreuers (Erst- und 
Zweitbetreuerin bzw. Erst- und Zweitbe-
treuer) und 

13. Datum und Unterschrift. 
 

(2)  Erfolgt die Prüfungsanmeldung durch ein Onli-
neverfahren, sind die Angaben der Stammda-
ten der Studierendenverwaltung vorhanden und 
müssen nicht separat angegeben werden. Die 
Verifizierung erfolgt über das Login.  

 
(3)  Die bei der Prüfungsanmeldung vorzulegenden 

Nachweise werden in den Studien- und Prü-
fungsordnungen aufgeführt. 

 

§ 11 Angabe- und Vorlagepflicht bei einer Be-
werbung um einen Studien bzw. Praxisauf-
enthalt im Ausland  

 
(1)  Studierende sind dazu verpflichtet, bei einer Be-

werbung um einen Studien- bzw. Praxisaufent-
halt im Ausland, folgende Daten anzugeben:  
1. Familienname, 
2. vollständige Vornamen, in der Schreib-

weise des amtlichen Identitätsdokuments, 
3. Geschlecht,  
4. Geburtsdatum, Geburtsort und Geburtsland 
5. Staatsangehörigkeit und zweite Staatsan-

gehörigkeit, falls zutreffend 
6. Matrikelnummer, 
7. Korrespondenzadresse in Deutschland, 
8. E-Mail-Adresse und Telefonnummer, 
9. Angaben über frühere Teilnahme an einem 

Mobilitätsprogramm 
10. Studiengang, 
11. Sprachkenntnisse, 
12. Zielhochschule und 
13. Zeitpunkt und Dauer des Auslandsaufent-

halts. 
14. aktuelles Semester zum Zeitpunkt der Be-

werbung und 
15. Semester zum Zeitpunkt des Auslandsauf-

enthalts, 
 

(2)  Für die Bewerbung um einen Studien- bzw. Pra-
xisaufenthalt im Ausland sind folgende Unterla-
gen vorzulegen:  
1. Lebenslauf und Motivationsschreiben, 
2. Akademische Leistungsnachweise (LSF-

Auszug), 
3. Immatrikulationsbescheinigung, 
4. Resultat des Sprachtests. 

 
(3)  Erfolgt der Studienaufenthalt im Ausland im 

Rahmen des Erasmus-Programmes, sind dar-
über hinaus folgende Daten anzugeben:  
1. Kontodaten, 
2. Krankenversicherung und Versicherungs-

nummer. 
 
 
§ 12 Datenerhebungen bei sonstigen Antrags-

verfahren  
 

(1)  Im Rahmen von Antragsverfahren, insbeson-
dere im Falle eines Antrags auf Fachwechsel, 
einer Fristverschiebung oder vergleichbarer An-
träge, eines Antrags auf eine Beurlaubung, ei-
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nes Prüfungsrücktritts, eines Antrags auf Nach-
teilsausgleichs oder eines Antrags auf Anerken-
nung von anderweitig erworbenen Studien- o-
der Prüfungsleistungen, sind die Studierenden 
dazu verpflichtet, die antragsbegründenden 
Umstände darzulegen und die geforderten 
Nachweise zu er-bringen sowie die zur Identifi-
kation der Antragstellerin oder des Antragsstel-
lers erforderlichen Informationen zur Person 
und zum Studium sowie ihre Kommunikations-
daten anzugeben. 

 

(2)  Nicht vollständig ausgefüllte Antragsformulare 
werden von der Hochschule nicht bearbeitet. 
Dasselbe gilt für den Fall, dass die geforderten 
Nachweise nicht erbracht werden. Etwas Ande-
res gilt für den Fall, dass die Studierenden be-
gründet vortragen, dass es an der Erforderlich-
keit der Datenverarbeitung zur 
Aufgabenerfüllung der Hochschule fehlt bzw. 
dass sie einer Verarbeitung der sie betreffen-
den personenbezogenen Daten gemäß Art 21 
Abs.  1 DS-GVO widersprochen haben und die 
Hochschule keine zwingenden schutzwürdigen 
Gründe für die Verarbeitung nachweisen kann.  

 
 
§ 13 Angabepflicht bei der Teilnahme an Lehr-

veranstaltungen  
 

(1)  Studierende sind verpflichtet, bei der Anmel-
dung zur Teilnahme an einer Lehrveranstaltung 
folgende Daten anzugeben: 
1. Familienname, Vorname 
2. Matrikelnummer 
3. Studiengang und Fachsemester. 

 
(2)  Sind für den Erwerb von ECTS-Punkten weitere 

Daten erforderlich, so können diese Daten von 
der Hochschule eingefordert und verarbeitet 
werden. Dies betrifft insbesondere Nachweise 
für die aktive Teilnahme an der Lehrveranstal-
tung sowie Studienleistungen entsprechend der 
Angaben in der für die Studierende bzw. den 
Studierenden zutreffenden Studien- und Prü-
fungsordnung. 

 
 
§ 14 Mitteilungspflichten 
 
Die Studierenden und Promovierenden haben der 
Hochschule unverzüglich mitzuteilen:  
1. Änderung des Namens, der Anschrift und der 

Staatsangehörigkeit, 
2. Aufnahme eines Dienst-, Arbeits- oder Ausbil-

dungsverhältnis, das während des Studiums 
ausgeübt wird und das Studium beeinträchtigt,  

3. den Verlust des Studienausweises,  
4. die Verbüßung einer Freiheitsstrafe, sofern 

diese das Studium beeinträchtigt, 
5. das Auftreten einer Krankheit  durch die die Stu-

dienbewerberin bzw. den Studienbewerber die 
Gesundheit anderer Studierender ernstlich ge-

fährdet oder den ordnungsgemäßen Studienbe-
trieb ernsthaft zu beeinträchtigen droht oder ein 
Gesundheitszustand, der ein ordnungsgemä-
ßes Studium ausschließt, 

6. bei einer Promotion den Wechsel der Betreue-
rin oder des Betreuers, Änderung der Art der 
Dissertation (insb. ob es sich um eine Monogra-
phie oder um eine publikationsbasierte Disser-
tation handelt), Änderung bzgl. des Beschäfti-
gungsverhältnisses an der Hochschule, 
Änderung des Immatrikulationsstatus, Verlän-
gerung der Bearbeitungszeit, Zeitpunkt und 
Grund des Abbruchs der Promotion. 

7. Schwangerschaft / Mutterschutz 
 
 
III. Verarbeitung von personenbezogenen 

Daten  
 

§ 15 Verarbeitung personenbezogener Daten  
 

(1)  Die gemäß §§ 3 - 13 erhobenen Daten sowie 
weitere von der Hochschule generierte oder an-
derweitig rechtmäßig bekanntgewordene Daten 
werden von der Hochschule verarbeitet, sofern 
und soweit die Verarbeitung zur Erfüllung der 
Aufgaben der Hochschulen erforderlich ist.  

 
(2)  Die Hochschule verarbeitet die Daten nach Abs. 

1 für ihre Verwaltungszwecke, insbesondere im 
Rahmen des Zulassungsverfahrens, der Im-
matrikulation, der Rückmeldung, der Beurlau-
bung, des Prüfungsverfahrens, des Promoti-
onsverfahrens, des Habilitationsverfahrens und 
der Exmatrikulation. Ebenso können die Daten 
für studienbezogene Verwaltungszwecke ge-
nutzt werden, insbesondere zur Einrichtung ei-
nes Zugangs zur informationstechnischen Infra-
struktur und den IT-Systemen der Hochschule. 
Der Erforderlichkeitsgrundsatz ist hierbei stets 
zu beachten. Bei Daten, die auf Basis einer Ein-
willigung erhoben worden sind bzw. im Rahmen 
eines Antragsverfahrens im Sinne von § 10 und 
§ 11 der Satzung, oder bei der Verarbeitung von 
besonderen Kategorien personenbezogener 
Daten im Sinne des Art. 9 DS-GVO stellt die 
Hochschule durch das Treffen von geeigneten 
technischen und organisatorischen Maßnah-
men aktiv sicher, dass der Zweckbindungs-
grundsatz eingehalten wird.  

 
(3)  Eine Aufgabenerfüllung im Sinne von Abs. 1 

liegt auch bei Maßnahmen vor, welche nur mit-
telbar dem Ziel der öffentlichen Aufgabenerfül-
lung dienen. Neben dem Betrieb und der Pflege 
der informationstechnischen Infrastruktur und 
von IT-Systemen sowie der elektronischen 
Schließanlage fallen darunter auch das Quali-
tätsmanagement sowie die Öffentlichkeitsar-
beit. Eine Veröffentlichung von personenbezo-
genen Daten erfolgt ausschließlich auf Basis 
einer ausdrücklichen Einwilligung der Betroffe-
nen, es sei denn die Veröffentlichung ist durch 
gesonderte Rechtsgrundlage gestattet.  
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(4)  § 13 des Landesdatenschutzgesetzes bleibt un-

berührt.  
 
 
§ 16 Verarbeitung von personenbezogenen Da-

ten im Zulassungsverfahren 
 
Die Hochschule kann die Kontaktdaten der Bewer-
berinnen und Bewerber nutzen, um die Betroffenen 
über den Status ihrer Bewerbung zu informieren 
und den Bewerberinnen und Bewerbern Informatio-
nen zukommen zu lassen.  
 
 
§ 17 Personenbezogene Merkmale 
 
Für die Verwaltung der personenbezogenen Daten 
können folgende Merkmale und Kennzeichen gebil-
det werden:  
1. Identitätsnummer (z.B. Bewerber-, Matrikel-, 

Gasthörer-, Bibliotheksnummer, Identitätsnum-
mer zur Promotionsstatistik), 

2. Prüfungsnummer.  
 
 
§ 18 Studierenden- und Prüfungsakte 
 
Die Hochschule führt für jeden Studierenden eine 
Studierendenakte und eine Prüfungsakte, in der der 
Verlauf des Studiums bzw. der absolvierten Stu-
dien- und Prüfungsleistungen dokumentiert wird. 
Sie dienen der Verwaltung von Bewerbungs-, Stu-
dierenden- und Prüfungsdokumenten. Die Akten 
dürfen auch digital geführt werden.  
 
 
§ 19 Studierendenausweis und Gästekarte 

 
(1)  Die Hochschule gibt für Studierende zum Nach-

weis der Mitgliedschaft zur Hochschule bei der 
Immatrikulation und Rückmeldung einen Stu-
dierendenausweis in Form einer Chipkarte aus. 
Der Studierendenausweis können darüber hin-
aus zur Identitätsfest-stellung bei Prüfungen, 
als Identifikation und Zutrittskontrolle zur Biblio-
theksbenutzung, und als Geldbörse mit Zah-
lungsfunktion dienen. Die Gültigkeit ist auf die 
Dauer eines Semesters beschränkt und muss 
nach Rückmeldung validiert werden.  
 

(2)  Es gilt die Satzung der PH Weingarten zum Stu-
dierendenausweis als Chipkarte vom 
1.10.2010. 

 
 
§ 20 Hochschul-Account und Hochschul-E-

Mail-Adresse 
 

(1)  Für jeden Studierenden werden zum Zweck di-
gitaler Datenverarbeitungen in Studium und 
Lehrveranstaltungen ein Hochschul-Account 
sowie zur digitalen Kommunikation eine Hoch-
schul-E-Mail-Adresse eingerichtet. 

 
(2)  Die Hochschule nutzt diese E-Mail-Adresse zur 

Kommunikation mit den Studierenden. 
 
(3)  Der Hochschul-Account sowie die Hochschul-

E-Mail-Adresse und diesen zugeordneten Da-
ten werden 6 Monate nach erfolgter Exmatriku-
lation gelöscht. Die Hochschule behält sich vor, 
zum Schutz der IT-Systeme der Hochschule im 
konkreten Einzelfall die den Studierenden zur 
Verfügung gestellten Accounts bereits zu einem 
früheren Zeitpunkt zu sperren.  

 
(4)  Im Übrigen gelten die Regelungen in der Ver-

waltungs- und Nutzungsordnung des Zentrums 
für Medien und Informationstechnologie der 
PHL (Rechenzentrum). 

 
 
§ 21 Verfasste Studierendenschaft  
 
Die Hochschule übermittelt an die Verfasste Studie-
rendenschaft die personenbezogenen Daten, wel-
che von dieser zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach § 
65 LHG erforderlich sind.  
 
 
§ 22 Bescheinigungen 
 
(1)  Die Hochschule stellt für die Studierenden pro 

Semester eine Studienbescheinigung online 
zum Abruf bereit. Bei Gasthörerinnen und Gast-
hörern stellt die Hochschule bei Bedarf ein Tes-
tat aus.  

 
(2)  Nach erfolgter Exmatrikulation erhält der Be-

troffene jeweils eine Exmatrikulations-beschei-
nigung und eine Bescheinigung von Studienzei-
ten für die gesetzliche deutsche 
Rentenversicherung.  

 
 
§ 23 Datenverarbeitungen bei Kooperationsstu-

dierenden und bei kooperativen Promotio-
nen bzw. bei Studierenden in gemeinsa-
men Studiengängen und Promovierenden 
nach dem Cotutelle-Verfahren 

 
(1)  Die Hochschule erhebt und verarbeitet die für 

die Verwaltung erforderlichen Daten von Ko-
operationsstudierenden und bei kooperativen 
Promotionen bzw. bei Studierenden in gemein-
samen Studiengängen mit ausländischen Part-
nerhochschulen und Promovierenden in ge-
meinsamen Promotionen nach dem Cotutelle 
de thèse-Verfahren. Hierfür kann auch die von 
der Hochschule eingesetzte Verwaltungssoft-
ware genutzt werden. Eine Übermittlung von 
personenbezogenen Daten der kooperativ Stu-
dierenden und Promovierenden an den Koope-
rationspartner bzw. der Studierenden in ge-
meinsamen Studiengängen und der 
Promovierenden im Cotutelle-Verfahren findet 
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ausschließlich zur Erfüllung der in der Koopera-
tionsvereinbarung bzw. dem Abkommen mit der 
ausländischen Partnerhochschule übernomme-
nen Pflichten statt. Die kooperativ Studierenden 
und Promovierenden bzw. Studierenden in ge-
meinsamen Studiengängen und Cotutelle-Pro-
movierenden werden hierüber zum Zeitpunkt 
der Erhebung der Daten informiert. Eine 
darüberhinausgehende Übermittlung der Daten 
bedarf einer Einwilligung der Betroffenen.  

 
(2)  Eine Übermittlung von Studierenden- bzw. Pro-

movierendendaten an den Kooperationspartner 
bzw. die Hochschule, bei dem die Studierenden 
bzw. Promovierenden der Hochschule Koope-
rationsstudierende bzw.- promovierende sind, 
findet ausschließlich zur Erfüllung der in der Ko-
operationsvereinbarung übernommenen Pflich-
ten statt. Die Studierenden werden über diese 
Übermittlungen bei der Anmeldung zu einer 
Veranstaltung, die vom Kooperationspartner 
durchgeführt wird, informiert. Eine darüberhin-
ausgehende Übermittlung der Daten bedarf ei-
ner Einwilligung. Sofern der Kooperations-
partner in einem Drittland liegt, erfolgt die 
Datenübermittlung auf der Grundlage eines An-
gemessenheitsbeschlusses oder gemäß Art. 49 
Abs. 1 lit. c DS-GVO. 

 
(3)  Die Hochschule kann diese Daten zu statisti-

schen Zwecken auswerten.  
 
 
§ 24 Datenverarbeitungen bei der Auswahl und 

der Abwicklung von Studien- bzw. Praxis-
aufenthalten im Ausland 

 
(1)  Die Hochschule verarbeitet bei der Auswahl 

und der Abwicklung Studien- bzw. Praxisauf-
enthalts im Ausland die von den Studierenden 
im Bewerbungsformular angegebenen Daten 
sowie weitere erforderliche personenbezoge-
nen Daten aus der Studien- und Prüfungsver-
waltung, insbesondere die Hochschulzugangs-
berechtigungsnote und den gewichteten 
Notendurschnitt.  

 
(2)  Im Rahmen der Abwicklung eines Studien- bzw. 

Praxisaufenthalts im Ausland übermittelt die 
Hochschule gemäß der mit der Partnerhoch-
schule vereinbarten Bedingungen über den 
Studierendenaustausch personenbezogene 
Daten an die Partnerhochschule. Sofern die 
Partnerhochschule in einem Drittland liegt, er-
folgt die Datenübermittlung auf der Grundlage 
eines Angemessenheitsbeschlusses oder ge-
mäß Art. 49 Abs. 1 lit. c DS-GVO.  

 
(3)  Erfolgt der Studien- bzw. Praxisaufenthalt im 

Ausland in Verbindung mit einem Stipendien-
programm, übermittelt die Hochschule perso-
nenbezogene Daten zudem an den Stipendien-
geber (bspw. die nationale Agentur des 

Deutschen Akademischen Austauschdienstes 
e.V. als Träger des Erasmus-Programmes).  

 
 
§ 25 Datenverarbeitungen von Bewerberinnen 

und Bewerbern für den Vorbereitungs-
dienst  

 
Daten von Absolventinnen und Absolventen von 
Lehramtsstudiengängen, die sich für den Vorberei-
tungsdienst beworben haben, werden an das Kul-
tusministerium übermittelt. Dabei werden nur solche 
Daten an das Kultusministerium übermittelt, welche 
nach Einschätzung des Kultusministeriums erfor-
derlich zum Zwecke der Planung und Organisation 
des Vorbereitungsdienstes sind.  
 
 
§ 26 Prüfungsverfahren und Aufbewahrungs-

pflichten von Prüfungsunterlagen 
 

(1)  Bei der Prüfungsplanung und im Prüfungsver-
fahren verarbeiten die Hochschule, das zustän-
dige Prüfungsamt oder die Prüfungsstellen die 
gemäß §§ 3 - 14 erhobenen Daten sowie wei-
tere von der Hochschule generierte oder ander-
weitig rechtmäßig bekanntgewordene Daten.  
 

(2)  Die von den Studierenden erbrachten Prü-
fungsleistungen, einschließlich der dazugehöri-
gen Dokumentationen, sowie der darauf bezo-
genen Teil- und Gesamtbewertungen, 
gutachterlichen Stellungnahmen und Prüfungs-
protokolle, können von der Hochschule, auch in 
einem automatisierten Verfahren, verarbeitet 
werden. 
 

(3)  Studienleistungen, insbesondere Klausuren, 
Hausarbeiten, Dokumente aus mündlichen Vor-
trägen, Projektarbeiten und Praxisberichte, in-
klusive der darauf bezogenen Gutachten, sowie 
Protokolle zu mündlichen Prüfungen werden 
von der Lehrperson werden für den Zeitraum 
der jeweils geltenden gesetzlichen Vorschriften 
aufbewahrt. Diese Aufbewahrungsfrist beginnt 
mit Ablauf des Semesters, in welchem die Stu-
dienleistung erbracht worden ist. Sollte die Stu-
dienleistung anfechtbar sein, endet die Aufbe-
wahrungspflicht nicht vor dem Eintritt der 
Rechtskraft.  
 

(4)  Modulprüfungsleistungen, insbesondere Klau-
suren, Hausarbeiten, Projektarbeiten und Pra-
xisberichte, inklusive der darauf bezogenen 
Gutachten, sowie Protokolle zu mündlichen 
Prüfungen, die in die Endnote miteinfließen, 
werden vom Prüfungsamt 5 Jahre aufbewahrt. 
Diese Aufbewahrungsfrist beginnt mit Ablauf 
des Semesters, in welchem die Exmatrikulation 
wirksam wird. 
 

(5)  Bachelor- und Masterarbeiten, inklusive der da-
rauf bezogenen Protokolle bei Verteidigung ei-
ner Arbeit und Gutachten von Prüferinnen und 
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Prüfern, werden für einen Zeitraum von 5 Jah-
ren in der Prüfungsakte aufbewahrt. Die Aufbe-
wahrungsfrist beginnt mit Ablauf des Semes-
ters, in dem die Exmatrikulation wirksam wird. 
Sollte die Prüfung anfechtbar sein, endet die 
Aufbewahrungspflicht nicht vor dem Eintritt der 
Rechtskraft. 
 

(6)  Prüfungsbezogene, den Einzelfall betreffende 
Unterlagen, insbesondere Atteste, Anträge, Be-
scheide, Anerkennungs- oder Widerspruchs-
verfahren und damit verbundene Korrespon-
denz, werden für einen Zeitraum von 5 Jahren 
in der Prüfungsakte aufbewahrt. Die Aufbewah-
rungsfrist beginnt mit dem Ablauf des Kalender-
jahres, in dem die Akte geschlossen wird. Eine 
Löschung erfolgt nicht, wenn die Unterlagen zur 
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung 
von Rechtsansprüchen erforderlich sind.  

 
(7)  Die Bestimmungen des Landesarchivgesetzes 

zur Anbietungspflicht sowie sonstige gesetzli-
che oder satzungsmäßige Dokumentations- 
und Aufbewahrungspflichten bleiben unberührt.  

 
(8)  Die Aufbewahrungsfristen für Promotionsunter-

lagen und Dissertationen umfassen 50 Jahre. 
 

(9)  Die Aufbewahrungsfristen für Abschlussunter-
lagen (Mehrfertigungen der Zeugnisse, Ur-
kunde, Diplomas, ToR)  - betragen 50 Jahre. 

 
 
§ 27 Löschen der Daten und Einschränkung 

der Verarbeitung  
 

(1)  Daten von Studienbewerberinnen und Studien-
bewerbern, die nicht immatrikuliert wurden, 
werden seitens der Hochschule spätestens 
zum Ende des Semesters gelöscht, welches auf 
das Semester folgt, zu dem die Bewerbung er-
folgte. 
 

(2)  Daten von Studierenden sowie von Doktoran-
dinnen und Doktoranden sind nach der Exmat-
rikulation bzw. nach dem Abschluss des Promo-
tionsverfahrens unverzüglich zu löschen. Ist zu 
diesem Zeitpunkt ein Prüfungsverfahren noch 
nicht abgeschlossen, werden die Daten abwei-
chend von Satz 1 nach Abschluss des Prü-
fungsverfahrens unverzüglich gelöscht. Das 
Prüfungsverfahren gilt erst dann als abge-
schlossen, wenn ein Widerruf des Bestehens 
der Prüfung durch die Hochschule im Falle ei-
nes nachträglichen Feststellens eines Prü-
fungsbetrugs nicht mehr möglich ist.  
 

(3)  Für das Verzeichnis der abgeschlossenen Pro-
motionen, werden sind folgende Angaben hin-
terlegt: Name, Vorname, Titel Dissertation, 
Fach, Fakultät und Promotionsordnung, Datum 
mündl. Prüfung, Datum Urkunde, Erst- und 
Zweitgutachter*in und ggf. Drittgutachter*in und 
Gesamtergebnis 

 
(4)  Folgende Daten sind aus der Verpflichtung zur 

unverzüglichen Löschung nach Absatz 3 aus-
genommen:  
1. Kontaktdaten inklusive gültiger E-

Mailadresse, 
2. Fakultät und Studiengang, 
3. Art und Datum des Abschlusses und 
4. äußere Verlaufsdaten i.S.v. § 5 Abs. 3 LHG. 
Die Hochschule verwendet die Daten Nr. 1-3 
zur Pflege der Verbindung zu den Absolventin-
nen und Absolventen gemäß § 12 Abs. 1 LHG. 
Die Hochschule verwendet die die Daten Nr. 1-
4 zur Durchführung von Befragungen zur Siche-
rung im Rahmen ihres Qualitätsmanagements 
gemäß § 5 Abs. 4 LHG.  Dies gilt nicht für den 
Fall, dass die Betroffenen Widerspruch gegen 
die Speicherung und Nutzung der Daten zu den 
in Satz 2 bzw. 3 genannten Zwecken eingelegt 
haben. Die Hochschule informiert die Studie-
renden, Doktorandinnen und Doktoranden über 
die Verarbeitung der Daten zu diesen Zwecken 
und belehrt die Absolventinnen und Absolven-
ten über das bestehende Widerrufsrecht. Eine 
Verwendung der Daten zu dem Zwecke der 
Durchführung von Evaluationen und für die 
Hochschulstatistik erfolgt längstens für einen 
Zeitraum von 15 Jahren.  
 

(5)  Weiterhin sind folgende Daten aus der Ver-
pflichtung zur unverzüglichen Löschung nach 
Absatz 1 ausgenommen:  
1. Familienname, Vorname, Geburtsname, 

Geburtsdatum, Geburtsort, Geschlecht, An-
schrift,  

2. Studiengang, Matrikelnummer,  
3. Ergebnis und Datum der Abschlussprüfung 

des Studienabschlusses mit Gesamtnote 
und den die Gesamtnote tragenden Einzel-
noten und 

4. Datum der Immatrikulation und Exmatriku-
lation sowie Exmatrikulationsgrund. 

Die Hochschule verarbeitet diese Daten zum 
Zwecke der Validierung der seitens der Hoch-
schule ausgestellten Zeugnisse, soweit dies er-
forderlich ist, um das Ansehen der Hochschule 
zu verteidigen. Dies gilt insbesondere für den 
Fall, dass der konkrete Verdacht besteht, dass 
ein gefälschtes Zeugnis im Umlauf ist. Eine Ver-
arbeitung der Daten zur Beantwortung von 
standardmäßigen Anfragen von Unternehmen 
und anderen juristischen Personen nach der 
Echtheit eines diesen vorgelegten Zeugnisses 
erfolgt ausschließlich auf Basis einer Einwilli-
gung der betroffenen Absolventin bzw. des be-
troffenen Absolventen. Die Hochschule löscht 
diese Daten 50 Jahre nach Wirksamwerden der 
Exmatrikulation.  
 

(6)  Daten von Weiterbildungsinteressierten, die 
nicht an dem jeweiligen Angebot teilnehmen, 
werden seitens der Hochschule spätestens 
zum Ende eines Jahres gelöscht, welches auf 
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das Semester folgt, zu dem die Anfrage er-
folgte. 
 

(7)  Die Daten von Gasthörerinnen und Gasthörern 
werden nach Beendigung der Zulassung unver-
züglich gelöscht.  

 
(8)  Die Daten von externen Nutzerinnen und Nut-

zern der Hochschuleinrichtungen und bei ko-
operativen Promotionen werden nach Beendi-
gung des Nutzungsverhältnisses mit den 
jeweiligen Studierenden bzw. Promovierenden 
unverzüglich gelöscht. 

 
 
§ 28 Inkrafttreten  
 
Die Satzung tritt am Tage nach der Veröffentlichung 
in den amtlichen Bekanntmachungen der Pädago-
gischen Hochschule Weingarten in Kraft.  
 
 
 
 
 
 
Weingarten, 14. Dezember 2021 
 
gez. 
 
Prof. Dr. Karin Schweizer 
(Rektorin)  
 
 
 


